
I160 Wahlrechtsreform: Einführung einer Alternativ-/Ersatzstimme 

Antragsteller*in: Marc Kersten (stellv. Sprecher LAG Demokratie und Recht)
Thema: NRW – Land der Bürgerinnen und Bürger

Details

Durch die bereits in verschiedenen Ländern praktizierte Alternativstimme werden Wähler*innen nicht
mehr genötigt, wegen Sperrklauseln für eine andere Partei als die von ihnen eigentlich favorisierte zu
stimmen. Sie können dabei die antretenden Listen und Kandidat*innen in der Reihenfolge ihrer
Präferenz durchnummerieren oder auch wie bisher einfach nur ein Kreuz machen. Bei der
Ausgestaltung sind umfangreiche Heilungsmöglichkeiten vorzusehen, die eine Ungültigkeit der
Stimmabgabe verhindern.

Begründung

Die Alternativstimme (Rangfolgewahl/Integrierte Stichwahl) bildet Wähler*innen-Präferenzen besser
ab als das jetzige Wahlsystem, ohne die Komplexität von Kumulieren und Panaschieren anzunehmen.
Sie erspart den Kommunen teure Stichwahlen und erhöht durch die Umverteilung der weiteren
Präferenzstimmen die demokratische Legitimität der Gewählten. Sie würde zudem die
Verfassungsmäßigkeit einer kommunalen Sperrklausel absichern. Auch das beim Grünen Demokratie-
Tag diskutierte Phänomen der Ausgrenzung ärmerer und bildungsfernerer Menschen durch ein für sie
unübersichtliches Wahlsystem dürfte bei der Alternativstimme nicht verstärkt auftreten. Sie dürfte
zudem mit dem jetzigen Koalitionpartner eher umsetzbar sein als Kumulieren und Panaschieren.

Deine Idee für das Nordrhein-Westfalen der Zukunft!
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